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§ 14 Wr. GKV Land- und
Forstwirtschaft Schutz- oder

Arbeitskleidung
 Wr. GKV Land- und Forstwirtschaft - Wiener Grenzwerteverordnung in der Land- und

Forstwirtschaft

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.04.2019

(1) Dienstgeber und Dienstgeberinnen müssen den Dienstnehmern und Dienstnehmerinnen, für die die Gefahr einer

Einwirkung von eindeutig krebserzeugenden Arbeitsstoffen besteht, zur Verfügung stellen:

1. geeignete Schutzkleidung im Sinne der §§ 88i und 88j der Wiener Landarbeitsordnung 1990 oder

2. geeignete Arbeitskleidung im Sinne des § 88k Abs. 2 der Wiener Landarbeitsordnung 1990, sofern für die

spezi9schen chemischen Einwirkungen der verwendeten Arbeitssto:e eine geeignete Schutzkleidung nicht

erhältlich ist, und

3. getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Straßenkleidung einerseits und Arbeitskleidung oder persönliche

Schutzausrüstung andererseits.

(2) Dienstgeber und Dienstgeberinnen müssen dafür sorgen, dass persönliche Schutzausrüstung nach jedem

Gebrauch, erforderlichenfalls auch vor jedem Gebrauch, überprüft und gereinigt wird.
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